


Veterinärbehördliche Bestimmungen für den Tierverkehr 





Schafe und Ziegen








A. ZuchtSChAFE und Zuchtziegen








1) 	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN


	a) 	Die voraussichtliche Ankunftszeit sowie Art und Zahl der Tiere ist der zuständigen Bezirkshaupt-	mannschaft (Amtstierarzt) mindestens einen Werktag vorher bekanntzugeben (Anmeldungs-		pflicht).


	b) 	Aufzeichnungspflicht für Viehhändler


	- Ort und Tag der Übernahme der Tiere sowie Name und Anschrift des Vorbesitzers


	- Tag der Abgabe der Tiere sowie Name und Anschrift des Erwerbers


	- Art sowie Zahl der Tiere


	c) 	Für landwirtschaftliche Betriebe besteht Aufzeichnungspflicht gemäß


		Tierkennzeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 369/1997.


	d) 	Stellt der Empfänger fest, daß die geforderten Gesundheitsbescheinigungen nicht beigebracht 		werden, darf er die Tiere nicht übernehmen (Eigenkontrolle) und hat die zuständige Bezirks-	hauptmannschaft (Amtstierarzt) zu verständigen.





2)	GESUNDHEITSANFORDERUNGEN (GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG)


	In einer vom zuständigen amtlichen Tierarzt ausgestellten Gesundheitsbescheinigung müssen folgende Gesundheitsanforderungen bestätigt sein:


	a) 	frei von klinischen Anzeichen einer ansteckenden Krankheit


	b) 	die Tiere sind nicht zur Ausmerzung im Rahmen eines nationalen Tilgungsprogrammes vorge-	sehen


	c) 	Herkunft aus Betrieben, die nicht wegen Brucellose, Tollwut oder Milzbrand gesperrt sind


	d) 	sie sind nicht gegen Maul- und Klauenseuche geimpft und stammen aus einer 			MKS-freien Zone


	e) 	Herkunftsbetrieb mindestens 2 Jahre frei von Traberkrankheit (Scrapie)


	f) 	brucellosefreier Herkunftsbetrieb und freie Einzeltieruntersuchung zweimal im Abstand von 	mindestens 6 Wochen oder amtlich anerkannter brucellosefreier Herkunftsbetrieb


	g) 	sie sind nicht gegen Brucellose geimpft worden


	h) 	nicht kastrierte Zucht- und Aufzuchtböcke müssen aus einem Betrieb stammen, in dem in den 	letzten 12 Monaten kein Fall von Brucella ovis festgestellt wurde und freie 	Einzeltieruntersuchung innerhalb 30 Tagen


	i) 	Herkunftsbetrieb mindestens 6 Monate frei von Infektiöser Agalaktie


	j) 	Herkunftsbetrieb mindestens 12 Monate frei von Paratuberkulose und Lymphadenitits caseosa


	k) 	Herkunftsbetrieb mindestens 3 Jahre frei von Maedi/Visna bzw. CAE


		(diese Frist wird auf 12 Monate herabgesetzt, wenn alle Reagenten im Herkunftsbetrieb ausge-	merzt wurden und die verbleibenden Tiere auf zwei Untersuchungen negativ reagiert haben)





	Weiters muß für jeden Transport über 8 Stunden ein Transportplan mitgeführt werden.








B. MastSChAFE und Mastziegen








1) 	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN


	siehe Zuchtschafe und Zuchtziegen





2)	GESUNDHEITSANFORDERUNGEN (GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG)


	In einer vom zuständigen amtlichen Tierarzt ausgestellten Gesundheitsbescheinigung müssen folgende Gesundheitsanforderungen bestätigt sein:


	a) 	frei von klinischen Anzeichen einer ansteckenden Krankheit


	b) 	die Tiere sind nicht zur Ausmerzung im Rahmen eines nationalen Tilgungsprogrammes 	vorgesehen


	c) 	Herkunft aus Betrieben, die nicht wegen Brucellose, Tollwut oder Milzbrand gesperrt sind


	d) 	sie sind nicht gegen Maul- und Klauenseuche geimpft und stammen aus einer MKS-freien 	Zone


	e) 	brucellosefreier Herkunftsbetrieb und freie Einzeltieruntersuchung zweimal im Abstand von 	mindestens 6 Wochen oder amtlich anerkannter brucellosefreier Herkunftsbetrieb


	f) 	sie sind nicht gegen Brucellose geimpft worden





	Weiters muß für jeden Transport über 8 Stunden ein Transportplan mitgeführt werden.











C. SchlachtSChAFE und Schlachtziegen





1) 	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN


	siehe Zuchtschafe und Zuchtziegen





2)	GESUNDHEITSANFORDERUNGEN (GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG)


	In einer vom zuständigen amtlichen Tierarzt ausgestellten Gesundheitsbescheinigung müssen folgende Gesundheitsanforderungen bestätigt sein:


	a) 	frei von klinischen Anzeichen einer Krankheit


	b) 	die Tiere sind nicht zur Ausmerzung im Rahmen eines nationalen Tilgungsprogrammes vorge-	sehen


	c) 	Herkunft aus Betrieben, die nicht wegen Brucellose, Tollwut oder Milzbrand gesperrt sind


	d) 	sie sind nicht gegen Maul- und Klauenseuche geimpft und stammen aus einer MKS-freien 	Zone





	Weiters muß für jeden Transport über 8 Stunden ein Transportplan mitgeführt werden.





SONDERBESTIMMUNGEN:





Schlachtschafe und - Ziegen müssen auf dem direkten Weg aus dem Ausland zum Bestimmungsschlachthof befördert werden !!





In einen Schafzucht- bzw. Ziegenzuchtbetrieb dürfen nur Schafe bzw. Ziegen eingestellt werden, die die Gesundheitsanforderungen für Zuchtschafe bzw. Zuchtziegen erfüllen. (Keine Mast- bzw. Schlachttiere)


